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Wir wünschen 
Ihnen ein
frohes Fest 
und alles 
Gute für das 
neue Jahr.

S
Harzsparkasse

Allen Lesern eine  
besinnliche Weihnacht  

und ein gesundes  
neues Jahr 2024! 
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Lam 27. Dezember ist wieder ein Rückkehrertag im Landkreis 
Harz. Nach der Premiere in Wernigerode (2018) folgten Halber-
stadt (2019) und Blankenburg (2022) als Gastgeber. Am letz-
ten Mittwoch des Jahres heißt es zum vierten Mal „Zuhause im 
Harz“ – dann von 11 bis 15 Uhr im „Kaiserhof“ in Quedlinburg.

Erklärtes Ziel ist, den Harz groß und gemeinsam zu vermarkten. 
Der Rückkehrertag richtet sich als Job- und Regionalmesse für 
den Harz an Rückkehrer, Auspendler und deren Familien, an 
potentielle Auszubildende und nicht zuletzt an Besucher und 
Urlauber. Er bringt also Arbeitgeber aus dem Harz mit potenti-
ellen künftigen Arbeitnehmenden zusammen. Veranstalter sind 
der Landkreis Harz, „Heimvorteil Harz“ sowie die Industrie- und 
Handelskammer Magdeburg.

Vor dem Hintergrund des branchenübergreifenden Fach- und 
Arbeitskräftemangels kann man im Harz alles werden. Aktuell 
sucht auch im Landkreis jede Branche nach Mitarbeitern. Und 
selbst wir als Harzer Kreisverwaltung nutzen die Chance und 
präsentieren uns am 27. Dezember beim Rückkehrertag als at-
traktiver Arbeitgeber mit einem großen Infostand.

Der Arbeitsmarkt im Harzkreis ist in Bewegung: Deshalb will 
der Rückkehrertag Harz einmal mehr beweisen, dass sich die 
Region zu einem vielseitigen Lebensraum mit einer starken 
Wirtschaft, bezahlbarem Wohnraum und hohem Freizeitwert 
entwickelt hat. Am 27. Dezember stehen die regionalen Ausstel-
ler zwischen 11 und 15 Uhr mit allen Angeboten rund um das 
Leben, Arbeiten und Wohlfühlen im Harz Rede und Antwort. Im 
„Kaiserhof“ im Quedlinburger Mummental ergreifen bis zu 40 

Aussteller die Gelegenheit, um für die Region zu werben und 
um Weggezogene von der tollen Entwicklung des Harzes zu 
überzeugen.

Nutzen Sie die Chance und die freie Zeit, sich beim Rückkehrer-
tag ein aktuelles Bild zu machen. 

Bis es soweit ist, wünsche ich Ihnen allen eine möglichst stress-
freie Adventszeit voller Begegnungen sowie besinnliche und 
friedvolle Weihnachten.

Ihr Thomas Balcerowski 
Landrat des Landkreises Harz
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Historische Friedensbrücke von 1884 hebt ab
Weddersleben/Neinstedt. Die Vorweihnachtszeit 2023 hat 
einen Platz in den Ortschroniken der Bode-Anrainer Wedders-
leben und Neinstedt sicher. Mit einem Brückenfest wird vo-
raussichtlich noch vor Weihnachten der seit 2010 von vielen 
Einwohnern erhoffte Start der Friedensbrücke-Sanierung ganz 
groß gefeiert. Dafür ist kurzzeitig auch die angrenzende Kreis-
straße gesperrt. 
Der Landkreis Harz als Eigentümer musste die denkmalge-
schützte Brücke über der Bode zwischen Neinstedt und Wed-
dersleben seit der Fertigstellung der Ortsumgehung Neinstedt 
sperren, da ihr baulicher Zustand zuletzt nicht mehr verkehrs-
sicher war. Bereits 2020 bemühte sich der Landkreis Harz um 
eine Landesförderung. 2023 wurde ein erneuter, nun positiv 
beschiedener Versuch unternommen. Die Untere Denkmal-
schutzbehörde beim Landkreis Harz sowie das Landesamt für 
Denkmalpflege befürworten das Vorhaben.

Jetzt greift der umfangreiche Sanierungsplan, bei dem ab-
schnittsweise die historische Brückenkonstruktion – die Para-
belbrücke wurde von der Dortmunder Union hergestellt und tat 
seit 1884 ihren Dienst – aufgearbeitet werden soll. Erklärtes Ziel 
ist es, diese Brücke nach Abschluss der Arbeiten als Geh- und 
Radwegbrücke wieder in Betrieb zu nehmen. 

Derzeit laufen im Umfeld des technischen Baudenkmals die letz-
ten Vorbereitungen für ein Spektakel, von dem noch Generati-
onen später sprechen werden: Ein 750-Tonnen-Schwerlastkran 
wird die 31,5 Meter lange und rund sechs Meter breite Friedens-
brücke in einem Stück aus ihren Widerlagern ausheben. Das fast 
140 Jahre alte Denkmal, mit einem geschätzten Gewicht von 50 
Tonnen, schwebt dann millimetergenau auf vier Stahlblöcke, 
die auf der Wedderslebener Seite auf einem abgeschotterten 
Stellplatz vorbereitet sind. Das Amt für Hoch- und Tiefbau beim 
Landkreis Harz begleitet die Maßnahmen an der Brücke, deren 
Sanierung über dem Gewässer deutlich aufwendiger und risiko-
reicher wäre, als auf dem benachbarten Brückenvorplatz.

Die ersten Abbau- und Umlagerungsmaßnahmen werden vom 
Land Sachsen-Anhalt aus Mitteln des Denkmalschutzes finanzi-
ell unterstützt.

Landkreis bleibt zwischen den Jahren geschlossen 
Landkreis. Die aktuelle Tendenz zum Energiesparen unterstützt 
auch der Landkreis Harz. Deshalb bleibt die Kreisverwaltung in 
der letzten Woche des Jahres – also vom 27. bis zum 29. Dezem-
ber – für Besucher geschlossen. Das betrifft alle Bereiche. 

Wie zu anderen Schließzeiten werden allerdings entsprechende 
Rufbereitschaften eingerichtet.

Ausnahmen bilden der Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis 
Harz sowie die Kommunale Beschäftigungsagentur Jobcenter 
Landkreis Harz mit Blick auf die ab 1. Januar 2024 geltenden 
neuen gesetzlichen Regelungen beim Bürgergeld.

Details zum Brückenfest an der 
Friedensbrücke finden Sie unter:

100 % Information
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Neuer Rad-Gehweg an der Kreisstraße erhöht die Sicherheit

Westerhausen. Darauf haben viele Autofahrer gewartet: Die 
Kreisstraße 1322 kann endlich wieder befahren werden. Jah-
relang hatten die Westerhäuser den Straßenzustand zwischen 
der Landesstraße 85 und der Freibad-Einfahrt beklagt.  In einer 
Gemeinschaftsaktion sorgten der Landkreis Harz, die Stadt Tha-
le sowie der Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAVZ) 
mit Sitz in Blankenburg jetzt für den Sanierungserfolg. Neben 
der Fahrbahnsanierung durch den Landkreis sollten auch die 
Nebenanlagen durch die Stadt Thale ausgebaut und eine neue 
Trinkwasserleitung durch den TAZV Vorharz verlegt werden.
Die Verbindung von Westerhausen zur Bundesstraße 79 war 
seit Anfang März innerorts gesperrt. Im Auftrag des Landkrei-
ses Harz wurde die Kreisstraße 1322 von der Freibad-Einfahrt 
am Hofladen Klamroth bis zur Einfahrt „An der Bleiche“ im 
Hochbeinbau saniert sowie fortführend bis zum Knoten der 
Landesstraße 85 grundhaft ausgebaut. Neu sind jetzt auch die 
Straßenabläufe. „Die Baukosten von rund 650 000 Euro wurden 

über die Zuweisung des Landesverwaltungsamtes von zweck-
gebundenen Haushaltsmitteln für Investitionsmaßnahmen an 
Kreisstraßen finanziert“, erklärte Thomas Balcerowski bei der 
gemeinsamen Verkehrsfreigabe kurz vor dem Schnitt durch das 
symbolische Band. 
„Wir haben für dieses, für den Landkreis, die Stadt Thale und den 
Ort Westerhausen, wichtige Straßenbauvorhaben viel Geld aus-
gegeben. Und ich glaube, es ist gut geworden“, fügt der Landrat 
hinzu. Neben einem zeitgemäßen und deutlich verbesserten 
Straßenzustand lobt er den im Zuge der achtmonatigen Arbei-
ten angelegten, kombinierten Fuß- und Radweg. Ein Muss für 
die Kinder, die im Sommer sicher zum Freibad gelangen wollen. 
Der Landrat dankte den Anwohnern für ihre Geduld: „Bauarbei-
ten sind immer mit Einschränkungen verbunden.“
Die Stadt Thale beauftragte den Ausbau neuer Gehwege, Park-
plätze sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und die 
Niederschlagsentwässerung. Weiterhin wurden Grünflächen 
angelegt. Für rund 300 000 Euro entstanden so 1 000 Quad-
ratmeter Gehwege sowie Nebenanlagen, 500 Meter Straßen-
beleuchtung sowie 120 Meter Regenentwässerung. „Mit der 
Freigabe ist ein großer Schritt für verkehrsfreundliche Straßen 
getan“, freute sich Sandra Roloff-Schröter, Thales stellvertreten-
de Bürgermeisterin. 
Ortsbürgermeister Eiko Franke dankte den Planern und Baufir-
men. Schließlich sei das jetzt abgeschlossene Straßenbauvor-
haben seine „Herzenssache“ und ein dringendes Anliegen des 
gesamten Westerhäuser Ortschaftsrates.
Der TAZV Vorharz beauftragte für insgesamt rund 400 000 Euro 
den Neubau der Trinkwasserleitung (650 Meter) sowie die Er-
neuerung aller Hausanschlüsse. Weiterhin wurde ein Teilstück 
der Trinkwasserleitung in der Straße des Friedens erneuert.

Zulassungsstelle ab Dezember in Wernigerode erreichbar
Landkreis. Die Zulassungsstelle des Landkreises Harz ist seit 
dem 4. Dezember ausschließlich in Wernigerode am Dorn-
bergsweg 39a erreichbar. Der bisherige Hauptstandort in Hal-
berstadt wurde zum 1. Dezember geschlossen. Der Umzug ist 
Teil des neuen Standortkonzeptes der Kreisverwaltung. Das 
sieht vor, sämtliche Leistungen rund um Mobilität und Straßen-
verkehr in Wernigerode zu bündeln.
Im Zulassungswesen sind immer mehr digitale Angebote ver-
fügbar. Mit Einführung der Stufe 4 des sogenannten i-Kfz-Ver-
fahrens können Kfz-Halter 24 Stunden am Tag und an jedem Wo-
chentag ihr Fahrzeug online an- oder abmelden. Und das von 
jedem Ort der Welt aus. Somit könnte ein neues Fahrzeug sogar 
vom Urlaubsort aus zugelassen oder umgemeldet werden. Nach 
Durchführen der entsprechenden Vorgänge ist das Fahrzeug 
sofort nutzbar. Die Zulassung wird damit einfacher, bequemer 
und für alle Beteiligten effizienter. Wartezeiten treten nicht mehr 
auf. Außerdem werden Wege eingespart, die die Infrastruktur 
belasten und zudem zeitlich oftmals schwer zu bewältigen wa-
ren. Durch die Öffnung des Portals für juristische Personen und 
Großkunden können die meisten Kfz-Zulassungsprozesse auch 
für Dritte zu circa 80 Prozent digital durchgeführt werden.
Die Umsetzung der i-Kfz-Anwendungen liegt – wie bei allen 
zulassungsrechtlichen Aufgaben – bei den Bundesländern und 
dort bei den Kommunalverwaltungen. Seit dem 1. September 

2023 steht i-Kfz Stufe 4 allen natürlichen und juristischen Perso-
nen im Landkreis Harz zur Verfügung.
Die Digitalisierung zahlreicher Leistungen für Bürger bildet ge-
genwärtig einen Schwerpunkt der Modernisierungsaktivitäten 
in der öffentlichen Verwaltung und somit auch in der Harzer 
Kreisverwaltung.

Aufgabenbündelung in Wernigerode 
Die Bündelung aller Aufgaben aus dem Bereich Straßenverkehr 
in Wernigerode ist ein weiterer Schritt zur Standortkonzentra-
tion der Kreisverwaltung. Der Landkreis Harz bietet die Dienst-
leistungen der Zulassungsstelle, Fahrerlaubnisbehörde und 
Straßenverkehrsbehörde ausschließlich am Dornbergsweg 39a 
an. Dafür wurden vor Ort Umbaumaßnahmen vorgenommen, 
um den entsprechenden Besucherzahlen gerecht zu werden.
Bereits im Vorfeld wurden durch die Kreisverwaltung Zulas-
sungsdienste und gewerbliche Anbieter über die Standortkon-
zentration informiert. 

Termine können über die Online-Termin- 
vereinbarung unter nebenstehendem QR-Code
gebucht werden. 

100 % Information
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A. LANDKREIS HARZ

1. Satzungen und Verordnungen

2. Amtliche Bekanntmachungen
Seite 9  Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Harz, 

Umweltamt, Sachgebiet Immissionsschutz/Chemi-
kaliensicherheit zum Antrag der Windpark Druiberg 
GmbH & Co.KG auf Erteilung einer Genehmigung zur 
Errichtung und zum Betrieb von 13 Windenergie- 
anlagen (WEA) im Windpark Dardesheim

B.  EIGENBETRIEBE UND GESELLSCHAFTEN
Seite 11  Nutzungsentgelte für den Rettungsdienst im  

Rettungsdienstbereich des Landkreises Harz für den 
Abrechnungszeitraum 01.01.2024 – 31.12.2024

Seite 11  Jahresabschluss der Harzklinikum Dorothea  
Christiane Erxleben GmbH

Seite 11   Jahresabschluss der Medizinisches Zentrum Harz 
GmbH

Seite 11  Jahresabschluss der Proklin Service GmbH

Seite 12  Jahresabschluss der Proklin Medical Care GmbH

Seite 12  Jahresabschluss der Lungenklinik Ballenstedt GmbH

Seite 12  Jahresabschluss der HarzMed Ballenstedt GmbH)

Seite 12   Jahresabschluss der Kreisvolkshochschule Harz 
GmbH

Seite 12   Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kommunale 
Beschäftigungsagentur Jobcenter Landkreis Harz

Seite 13  Jahresabschluss 2022 der Innovations- und  
Gründerzentrum im Landkreis Harz GmbH

Seite 13 Jahresabschluss für 2022 der Harzsparkasse

Seite 14    Wirtschaftsplan der Entsorgungswirtschaft des  
Landkreises Harz AöR für das Wirtschaftsjahr 2024

Seite 14    11. Satzung zur Änderung der Satzung über die  
Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung  
im Gebiet der Entsorgungswirtschaft des  
Landkreises Harz AöR (Abfallgebührensatzung)  
vom 23. Oktober 2023

C.  BEKANNTMACHUNGEN REGIONALER BEHÖRDEN  
UND EINRICHTUNGEN

D. SONSTIGE MITTEILUNGEN

E. WAHLBEKANNTMACHUNGEN
Seite 14  Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin und deren 

Stellvertreterin

Seite 14    Amtliche Wahlbekanntmachung zur Wahl des Kreista-
ges am 09. Juni 2024: Öffentliche Bekanntmachung des 
Wahltages, der Einteilung der Wahlbereiche und der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Seite 16  Zusammensetzung des Kreiswahlausschusses

A.  LANDKREIS HARZ
2. Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Harz, 
Umweltamt, Sachgebiet Immissionsschutz/Chemi-

kaliensicherheit gemäß § 10 Abs. 3, 4 und 6 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. den §§ 8 ff 
der 9. BImSchV zum Antrag der Windpark Druiberg 

GmbH & Co.KG auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 16b BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb 

von 13 Windenergieanlagen (WEA) im Windpark  
Dardesheim

Die Windpark Druiberg GmbH & Co.KG, Butterberg 157c, 38836 Os-
terwieck OT Dardesheim hat mit Antrag vom 30.09.2022, geändert 
mit Datum vom 22.06.2023 beim Landkreis Harz auf der Grundla-
ge des § 16b Bundes-Immissionsschutzgesetz i. V. m. Nr. 1.6.2 des 
Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen (4. BImSchV) die Genehmigung beantragt, am Standort Os-
terwieck OT Dardesheim und am Standort Gemeinde Huy OT Ba-
dersleben, 13 Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben.

WEA Gemarkung Flur Flurstück

DaBa 1 Badersleben 12 80

DaBa 2 Badersleben 12 73

DaBa 3 Dardesheim 3 8/3

DaBa 4 Dardesheim 2 100/2

DaBa 5 Dardesheim 2 77/1

DaBa 6 Dardesheim 2 91

DaBa 7 Dardesheim 2 141/68, 68/1

DaBa 8 Dardesheim 2 45/4, 46/1

DaBa 9 Dardesheim 2 5, 6

DaBa 10 Dardesheim 1 21, 22/1

DaBa 11 Dardesheim 1 207, 4/1

DaBa 12 Dardesheim 1 40/2, 181/40

DaBa 13 Dardesheim 1 197/47
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Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb fol-
gender Anlagenteile:
Errichtung und Betrieb von
•  13 WEA vom Typ Enercon E-160 EP5 E3, Leistung 5,56 MW, 

Nabenhöhe 166,6 m, Rotordurchmesser 160m, Gesamthöhe 
246,6 m auf den v.g. Flurstücken in den Gemarkungen Dar-
desheim und Badersleben.

Es handelt sich um ein Repoweringprojekt, bei dem gleichzei-
tig mit der Errichtung der 13 beantragten WEA 21 bestehende 
WEA im Windpark Dardesheim/Badersleben/Rohrsheim zurück-
gebaut werden sollen.
Die Anlagen sollen laut Genehmigungsantrag im 4. Quartal 
2024 in Betrieb genommen werden.
Über die Zulässigkeit ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1c der 4. BImSchV 
in einem förmlichen Genehmigungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung zu entscheiden. 
Die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ergibt sich aus § 9 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 UVPG und 
Anlage 1 Nr. 1.6.1 UVPG. Ein UVP-Bericht ist Bestandteil der An-
tragsunterlagen. 
Zuständig für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
ist der Landkreis Harz.
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. 
der 9. BImSchV öffentlich bekannt gemacht.
Dem Landkreis Harz liegen zum Beginn des Beteiligungsverfah-
rens nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 der 9. BImSchV folgende entschei-
dungserheblichen Berichte und Empfehlungen vor:

– allgemeinverständliche Kurzbeschreibung des Vorhabens
– Ermittlung der Schallimmissionen durch Prognose
– Schattenwurfgutachten
– landschaftspflegerischer Begleitplan
–  UVP-Bericht, mit allgemeinverständlicher Zusammenfassung
–  Erfassung Fledermausfauna
–  Verträglichkeitsvorprüfung zu Gebieten der Natura 2000
–  Gutachten zur Standorteignung (Turbulenzgutachten)
–  Allgemeines Brandschutzkonzept
–  Typenprüfungen
–  Anlagenbezogene Bauunterlagen sowie Lagepläne

Der Genehmigungsantrag sowie die Antragsunterlagen ein-
schließlich der vorgenannten Berichte und Empfehlungen lie-
gen in der Zeit:

vom 20.12.2023 bis einschließlich 22.01.2024 

bei folgenden Behörden aus und können zu den angegebenen 
Werktagen und Zeiten eingesehen werden:

1. Stadt Osterwieck
 Markt 11
 38835 Osterwieck

 Montag 9.00 – 12.00 Uhr
 Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
 Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
 Freitag 9.00 – 11.00 Uhr

2. Gemeinde Huy
 Bahnhofstraße 243
 38838 Huy / Dingelstedt

 Montag 9.00 – 12.00 Uhr
 Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr
 Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr
 Freitag 9.00 – 11.00 Uhr

3.  Landkreis Harz (als zuständige Genehmigungsbehörde) 
Haus II, Umweltamt, Zimmer 453, Friedrich-Ebert-Str. 42, 
38820 Halberstadt

 Montag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr 
 Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
 Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Der Inhalt der Bekanntmachung, der UVP-Bericht sowie die 
das Vorhaben betreffenden entscheidungserheblichen Berich-
te und Empfehlungen werden zudem über das zentrale Portal 
des Landes Sachsen-Anhalt zugänglich gemacht und sind auf 
folgender Internetseite: www.uvp-verbund.de einsehbar. Maß-
geblich ist der Inhalt der ausgelegten Unterlagen.

Einwendungen gegen das Vorhaben können in der Zeit

vom 20.12.2023 bis einschließlich 22.02.2024

schriftlich bei der Genehmigungsbehörde (Landkreis Harz, Um-
weltamt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der der Antrag 
und die Unterlagen zur Einsicht ausliegen oder elektronisch er-
hoben werden. Elektronische Einwendungen sind an: umwelt-
amt@kreis-hz.de zu richten. Mit Ablauf der Einwendungsfrist 
sind alle Einwendungen für das Genehmigungsverfahren aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen.
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen bzw. 
Firmenbezeichnung auch die Anschrift des Einwenders enthal-
ten.
Einwendungen sind dem Antragsteller und den beteiligten Be-
hörden, deren Aufgaben berührt werden, durch die Genehmi-
gungsbehörde bekannt zu geben.
Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Namen und 
Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Verwaltungsverfahrens 
erforderlich sind.
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftenlisten unterzeichnet werden oder in Form vervielfäl-
tigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als 
Vertreter der übrigen Einwender, der darin mit seinem Namen, 
seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, 
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden 
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmi-
ge Einwendungen, die die vorgenannten Angaben nicht deut-
lich sichtbar auf jeder mit Unterschrift versehenen Seite enthal-
ten, können unberücksichtigt bleiben.
Gemäß § 16b Abs. 5 BImSchG soll auf einen Erörterungstermin 
verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen bean-
tragt.
Er wird darauf hingewiesen, dass Kosten, die durch die Einsicht-
nahme in die Antrags- und weiteren Unterlagen, durch das Vor-
bringen von Äußerungen oder die Teilnahme am Erörterungs-
termin entstehen, nicht erstattet werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entschei-
dung über den Antrag und damit auch die Entscheidung über 
die Einwendungen, mit Ausnahme an den Antragsteller, durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.

Hinweise zum Datenschutz
Bei der Durchführung von förmlichen Genehmigungsverfahren 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) werden 
regelmäßig personenbezogene Daten der Verfahrensbeteilig-
ten durch die zuständige Behörde verarbeitet.
Es handelt sich um eine erforderliche Verarbeitung nach Art. 
6 Abs. 1 Satz 1c DSGVO. Sowohl der Vorhabenträger, als auch 
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dessen Beauftragte sind zur Einhaltung der DSGVO verpflich-
tet. Ergänzend wird auf die Hinweise zum Datenschutz auf der 
Homepage des Landkreises Harz verwiesen. 
(https://www.kreis-hz.de/de/amtliche-bekanntmachungen/
oeffentliche-bekanntgabe-des-landkreises-harz-umweltamt-
sachgebiet-immissionsschutzchemikaliensicherheit.html)

Halberstadt, den 13.11.2023 

gez. Sinnecker

B. EIGENBETRIEBE UND GESELLSCHAFTEN

Nutzungsentgelte für den Rettungsdienst im  
Rettungsdienstbereich des Landkreises Harz für den 

Abrechnungszeitraum 01.01.2024 – 31.12.2024

Auf der Grundlage der Kostenermittlung, gemäß §§ 36 ff Ret-
tungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG-LSA) in 
der zur Zeit geltenden Fassung, vereinbarten die Leistungser-
bringer mit der Gesamtheit der Kostenträger Nutzungsentgelte 
für das Jahr 2024. Die Nutzungsentgelte sind so bemessen, dass 
sie auf der Grundlage der bedarfsgerechten Strukturen, einer 
leistungsfähigen Organisation sowie einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung die voraussichtlichen Kosten des Rettungsdiens-
tes decken. Die Grundlage hierfür ist die Satzung über den Ret-
tungsdienstbereichsplan des Landkreises Harz.

Die Höhe der Nutzungsentgelte ist durch den Landkreis Harz als 
Träger des Rettungsdienstes auf ortsübliche Weise im Rettungs-
dienstbereich bekannt zu machen. Diese betragen im Jahr 2024 
je Einsatz für den Leistungserbringer:

DRK Rettungsdienst Halberstadt gGmbH:
(zeitlich befristet bis 31.08.2024)
Rettungstransportwagen:    628,70 EUR
Krankentransportwagen:    200,00 EUR

DRK Kreisverband Wernigerode e.V.
Rettungstransportwagen:    329,70 EUR
Krankentransportwagen:    329,70 EUR

Malteser Hilfsdienst gGmbH:
Rettungstransportwagen:    702,70 EUR
Krankentransportwagen:    200,00 EUR
Notarzteinsatzwagen:    295,00 EUR

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt:
Notarzt (Notarztpauschale)   386,68 EUR

Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Harz:
Rettungstransportwagen    670,00 EUR
Krankentransportwagen    200,00 EUR
Notarzteinsatzwagen    295,00 EUR
Leitstellenentgelt     39,00 EUR
Verwaltungsentgelt   18,50 EUR
Abrechnungsentgelt: 5,50 EUR

Halberstadt, den 01.12.2023

Balcerowski
Landrat

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 der 
Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, mit 
Sitz in Leipzig hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht 
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 geprüft und mit Datum vom  
11. Mai 2023 uneingeschränkt bestätigt.
Die Gesellschafterversammlung der Harzklinikum Dorothea 
Christiane Erxleben GmbH hat am 29.06.2023 den Jahresab-
schluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 mit 
einer Bilanzsumme in Höhe von 181.782.038,56 € und einem 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.208.242,02 € festgestellt. Der 
ausgewiesene Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 ist 
den Gewinnrücklagen entnehmen.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen zur Einsicht-
nahme vom 02.01.2024 bis 12.01.2024 zu den Geschäftszeiten 
in den Räumen der Geschäftsführung der Harzklinikum Doro-
thea Christiane Erxleben GmbH, Ditfurter Weg 24, 06484 Qued-
linburg aus.

Quedlinburg, den 27.10.2023

gez. Dr. Peter Redemann
Geschäftsführer

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 der  
Medizinisches Zentrum Harz GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, mit 
Sitz in Leipzig hat den Jahresabschluss vom 01.01.2022 bis 
31.12.2022 geprüft und mit Datum vom 17. Mai 2023 uneinge-
schränkt bestätigt.
Die Gesellschafterversammlung der Medizinisches Zent-
rum Harz GmbH hat am 16.06.2023 den Jahresabschluss 
für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 4.537.428,60 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
173.228,63 € festgestellt. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 
2022 ist den Gewinnrücklagen zu entnehmen.
Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme vom 02.01.2024 
bis 12.01.2024 zu den Geschäftszeiten in den Räumen der Ge-
schäftsführung der Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben 
GmbH, Ditfurter Weg 24, 06484 Quedlinburg aus.

Wernigerode, den 27.10.2023

gez. Dr. Peter Redemann
Geschäftsführer

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022  
der Proklin Service GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, mit 
Sitz in Leipzig hat den Jahresabschluss vom 01.01.2022 bis 
31.12.2022 geprüft und mit Datum vom 05. Mai 2023 uneinge-
schränkt bestätigt.
Die Gesellschafterversammlung der Proklin Service GmbH hat 
am 07.06.2023 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 
mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.425.068,16 € und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 29.319,13 € festgestellt. Der aus-
gewiesene Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 ist in die 
Gewinnrücklagen einzustellen.
Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme vom 02.01.2024 
bis 12.01.2024 zu den Geschäftszeiten in den Räumen der Ge-
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schäftsführung der Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben 
GmbH, Ditfurter Weg 24, 06484 Quedlinburg aus.

Quedlinburg, den 27.10.2023

gez. Dr. Peter Redemann
Geschäftsführer

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022  
der Proklin Medical Care GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, mit 
Sitz in Leipzig hat den Jahresabschluss vom 01.01.2022 bis 
31.12.2022 geprüft und mit Datum vom 10. Mai 2023 uneinge-
schränkt bestätigt.
Die Gesellschafterversammlung der Proklin Medical Care GmbH 
hat am 07.06.2023 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2022 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.904.105,22 € und 
einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.396,99 € festgestellt. 
Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 
ist den Gewinnrücklagen zu entnehmen.
Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme vom 02.01.2023 
bis 12.01.2023 zu den Geschäftszeiten in den Räumen der Ge-
schäftsführung der Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben 
GmbH, Ditfurter Weg 24, 06484 Quedlinburg aus.

Quedlinburg, den 27.10.2023

gez. Dr. Peter Redemann
Geschäftsführer

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022  
der Lungenklinik Ballenstedt/Harz GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, mit 
Sitz in Leipzig hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht 
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 geprüft und mit Datum vom  
10. Mai 2023 uneingeschränkt bestätigt.
Die Gesellschaftsversammlung der Lungenklinik Ballenstedt/
Harz GmbH hat am 13.06.2023 den Jahresabschluss und den 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Bilanzsumme 
in Höhe von 18.561.529,31 € und einem Jahresfehlbetrag in 
Höhe von 314.795,81 € festgestellt. Der ausgewiesene Jahres-
fehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 ist den Gewinnrücklagen 
zu entnehmen.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen zur Einsicht-
nahme vom 02.01.2024 bis 12.01.2024 zu den Geschäftszeiten 
in den Räumen der Geschäftsführung der Harzklinikum Doro-
thea Christiane Erxleben GmbH, Ditfurter Weg 24, 06484 Qued-
linburg aus.

Ballenstedt, den 27.10.2023

gez. Dr. Peter Redemann
Geschäftsführer

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022  
der HarzMed Ballenstedt GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, mit 
Sitz in Leipzig hat den Jahresabschluss vom 01.01.2022 bis 
31.12.2022 geprüft und mit Datum vom 10. Mai 2023 uneinge-
schränkt bestätigt.

Die Gesellschafterversammlung der HarzMed Ballenstedt GmbH 
hat am 14.06.2023 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2022 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 369.546,86 € und ei-
nem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.043,73 € festgestellt. Der 
ausgewiesene Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme vom 02.01.2024 
bis 12.01.2024 zu den Geschäftszeiten in den Räumen der Ge-
schäftsführung der Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben 
GmbH, Ditfurter Weg 24, 06484 Quedlinburg aus.

Ballenstedt, den 27.10.2023

gez. Dr. Peter Redemann
Geschäftsführer

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022  
der Kreisvolkshochschule Harz GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RTG Revisions- und Treu-
hand GmbH Dr. Böhmer und Partner Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft – Steuerberatungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 
2022 sowie den Lagebericht vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 
geprüft und mit Datum vom 30.06.2023 uneingeschränkt be-
stätigt.
Die Gesellschafterversammlung der Kreisvolkshochschule Harz 
GmbH hat am 11.10.2023 den Jahresabschluss und den La-
gebericht für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Bilanzsumme 
von 644.028,73 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
79.884,54 € festgestellt. 
Aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 272.879,01 € zum 31.12.2022 
wurden Rücklagen in Höhe von 83.900,00 € gebildet. 
Der kumulierte Bilanzgewinn in Höhe von 188.979,01 € wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen zur Einsicht-
nahme vom 14.12.2023 bis 22.12.2023
zu den Geschäftszeiten in den Räumen der Kreisvolkshochschu-
le Harz, Heiligegeiststraße 8 in 06484 Quedlinburg aus.

Quedlinburg, den 26.10.2023

gez. Ulrike Stumpf-Schilling
Geschäftsführerin

Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Eigen-
betriebes Kommunale Beschäftigungsagentur Job-
center Landkreis Harz für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 01.11.2023 den Jahresab-
schluss des Eigenbetriebes Kommunale Beschäftigungsagentur 
Jobcenter Landkreis Harz für das Wirtschaftsjahr 2022 festge-
stellt und der Eigenbetriebsleiterin Entlastung erteilt (Beschluss 
– Nr.: KT III / 3005).

Angaben im Beschluss 
Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Kommunale Be-
schäftigungsagentur Jobcenter Landkreis Harz

1.  Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Kommunale 
Beschäftigungsagentur

 Jobcenter Landkreis Harz (KoBa) wird festgestellt:
     Bilanzsumme: 29.448.147,03 Euro
     Jahresgewinn:              12.560,32 Euro
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2.  Der Jahresgewinn wird 
     auf neue Rechnung vorgetragen 12.560,32 Euro 

3.   Der Eigenbetriebsleiterin wird für das Geschäftsjahr 2022 
Entlastung erteilt.

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 28. Juni 
2023 und der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
amtes vom 13.September 2023 sind als Anlage beigefügt.
Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird hiermit öffentlich 
bekanntgegeben. Er liegt nach der Veröffentlichung in der Zeit 
vom 14.12.2023 bis zum 05.01.2024 jeweils
Montag  von 08.30–12.00 Uhr und 13.00–16.00 Uhr
Dienstag  von 08.30–12.00 Uhr und 13.00–16.00 Uhr
Donnerstag von 08.30–12.00 Uhr und 13.00–16.00 Uhr
zur Einsichtnahme in der Kommunalen Beschäftigungsagentur 
Jobcenter Landkreis Harz, Wernigerode, Rudolf-Breitscheid-Str. 
10, Raum 122 öffentlich aus.

Landkreis Harz
Rechnungsprüfungsamt

Feststellungsvermerk zur Jahresabschlussprüfung 
2022 des Eigenbetriebes Kommunale Beschäftigungs-

agentur Jobcenter Landkreis Harz, Wernigerode

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 28. Juni 2023 
abgeschlossener Prüfung durch den mit der Prüfung des Jahres-
abschlusses Beauftragten Göken, Pollak & Partner, Treuhandge-
sellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in Bremen, die 
Buchführung und der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes 
Kommunale Beschäftigungsagentur Jobcenter Landkreis Harz 
den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung ent-
sprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu keinen Beanstan-
dungen Anlass.

Halberstadt, den 13. September 2023

gez. D. Pasderski
Prüferin     

Bestätigungsvermerk an den Eigenbetrieb  
Kommunale Beschäftigungsagentur Jobcenter  

Landkreis Harz

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des „Eigenbetriebs Kommuna-
le Beschäftigungsagentur Jobcenter Landkreis Harz“, Wernige-
rode – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt des Eigenbetriebs für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse 
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-

lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Ei-
genbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 und 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und Lageberichts geführt hat. 

Bremen, den 28. Juni 2023

Göken, Pollak und Partner                                                                                             
 Treuhandgesellschaft mbH                                                                                         
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft                                                                                          
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Mertens         gez. Krämer   
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Jahresabschluss 2022 der Innovations- und  
Gründerzentrum im Landkreis Harz GmbH

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Harzer WP-GmbH hat den 
Jahresabschluss sowie den Lagebericht vom 01.01.2022 bis 
31.12.2022 geprüft und mit Datum vom 12.10.2023 uneinge-
schränkt bestätigt.
Die Gesellschafterversammlung der Innovations- und Gründer-
zentrum im Landkreis Harz GmbH hat am 08.11.2023 den Jahres-
abschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 mit 
einer Bilanzsumme in Höhe von 373.233,16 EUR und einem Jah-
resüberschuss in Höhe von 12.867,56 EUR festgestellt. Der Jahres-
überschuss soll in voller Höhe einer Gewinnrücklage zugeführt 
werden (zur Verwendung für Instandhaltungsmaßnahmen).
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen zur Einsicht-
nahme vom 14.12.2023 bis 28.12.2023 zu den Geschäftszeiten 
in den Räumen der Innovations- und Gründerzentrum im Land-
kreis Harz, Dornbergsweg 2, 38855 Wernigerode aus.

Wernigerode, den 21.11.2023

gez. Heike Schischkoff
Geschäftsführerin

Jahresabschluss für 2022 der Harzsparkasse

Der Verwaltungsrat der Harzsparkasse hat den mit dem un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2022 der Harzsparkasse am 12. Sep-
tember 2023 festgestellt.
Der vollständige Jahresabschluss wurde am 23. November 2023 
im Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) be-
kannt gemacht.

Wernigerode, 23. November 2023

Harzsparkasse, Der Vorstand
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14
Amtliche Bekanntmachung

Wirtschaftsplan der Entsorgungswirtschaft des  
Landkreises Harz AöR für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat der Entsorgungswirtschaft des Landkreises 
Harz AöR hat auf seiner Sitzung am 23.10.2023 den Wirtschafts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.
Der Wirtschaftsplan ist gem. § 102 Abs. 1 Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bei der 
Kommunalaufsichtsbehörde, dem Landesverwaltungsamt, vor-
gelegt. Gemäß dem Schreiben des Landesverwaltungsamtes 
vom 27.11.2023 wird der Beschluss über den Wirtschaftsplan 
2024 nicht beanstandet.
1.  Der Wirtschaftsplan des Haushaltsjahres 2024 wird im 
 Erfolgsplan mit
 Erträgen  in Höhe von  20.310.300 Euro
 Aufwendungen in Höhe von  19.567.600 Euro

 im Vermögensplan mit
 Einnahmen  in Höhe von 3.965.100 Euro
 Ausgaben  in Höhe von 3.965.100 Euro   
 festgesetzt.

2 Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

3. Betriebsmittelkredite werden nicht festgelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Gemäß § 102 Abs. 2 KVG LSA liegt der Wirtschaftsplan in der 
Zeit vom 14.12.2023 bis 22.12.2023 öffentlich zur Einsichtnah-
me aus. 
Die Einsichtnahme ist zu folgenden Zeiten in der Geschäftsstelle 
der Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR, Zimmer 1 
b, in 38820 Halberstadt, Braunschweiger Straße 87/88 möglich:
 Montag, Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und
     von 13:30 bis 16:00 Uhr
 Mittwoch  von 13:30 bis 16:00 Uhr
 Donnerstag  von 08:00 bis 12:00 Uhr und
     von 13:30 bis 17:30 Uhr
 Freitag  von 08:00 bis 12:00 Uhr

Halberstadt, den 27.11.2023

gez. Ingo Ziemann      
Vorstand der Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR

11. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im 

Gebiet der Entsorgungswirtschaft des Landkreises 
Harz AöR (Abfallgebührensatzung)  

vom 23. Oktober 2023

Auf der Grundlage der §§ 3 und 6 des Abfallgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) vom 1. Februar 2010 (GVBl. LSA 
Nr. 44/2010), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit 
den §§ 5 und 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 
12/2014, S. 288), sowie den §§ 1 und 3 des Gesetzes über die 
kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts (Anstaltsge-
setz – AnstG), in der derzeit gültigen Fassung (GVBl. LSA S.136), 
des § 5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KAG - LSA) vom 11. Juni 1991 (GVBl. LSA Nr. 44/1996, 
Seite 405), in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 2 und 4 der 
Unternehmenssatzung der Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR vom 13. De-
zember 2007 in der derzeit gültigen Fassung sowie der Abfal-

lentsorgungssatzung der Entsorgungswirtschaft des Landkrei-
ses Harz AöR vom 8. Januar 2008 in der derzeit gültigen Fassung 
hat der Verwaltungsrat am 23.10.2023 folgende 11. Satzung zur 
Änderung der Abfallgebührensatzung vom 8. Januar 2008 be-
schlossen:

Artikel 1 
Änderung der Abfallgebührensatzung

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallent-
sorgung im Gebiet der Entsorgungswirtschaft des Landkreises 
Harz AöR (Abfallgebührensatzung) vom 8. Januar 2008 in der 
derzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:
§ 2 Absatz 4 lit. c) Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst:
„1. Anlieferung von Abfällen zur thermischen Behandlung  
gemäß § 18 Abs. 1 der Abfallentsorgungssatzung 109,93 €/Mg“

Artikel 2 
In-Kraft-Treten

Diese 11. Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung 
tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Halberstadt, den 24.11.2023

gez. Ingo Ziemann      
Vorstand der Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR

E. WAHLBEKANNTMACHUNGEN

Amtliche Wahlbekanntmachung

Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin und deren 
Stellvertreterin

Gemäß § 9 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWG LSA) i. V. m. § 3 Absatz 1 der Kommunalwahl-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) werden hier-
mit anlässlich der allgemeinen Neuwahlen der kommunalen 
Vertretungen am 09. Juni 2024 die Namen und Anschriften der 
Kreiswahlleiterin und deren Stellvertreterin bekanntgegeben:
Frau Heike Schäffer
dienstansässig Friedrich-Ebert-Str. 42
38820 Halberstadt
ist Kreiswahlleiterin,

Frau Susann Arnhold-Wind
dienstansässig Friedrich-Ebert-Str. 42
38820 Halberstadt
ist stellvertretende Kreiswahlleiterin.

Halberstadt, 01.12.2023

Balcerowski

Amtliche Wahlbekanntmachung zur Wahl des  
Kreistages am 09. Juni 2024

Öffentliche Bekanntmachung des Wahltages, der  
Einteilung der Wahlbereiche und der Aufforderung 

zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Bekanntmachung der Wahl zum Kreistag des  
Landkreises Harz

Die Landesregierung hat am 13. Juni 2023 (Ministerialblatt LSA 
Nr. 22/2023 vom 26. Juni 2023, S. 198) den Tag der allgemeinen 
Neuwahl und die Wahlzeit der Vertretung bestimmt. Gemäß §§ 
6 Absatz 1 und 15 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-
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Anhalt (KWG LSA) gebe ich hiermit bekannt, dass die Neuwahl 
des Kreistages des Landkreises Harz am
Sonntag, dem 09. Juni 2024, in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr
stattfindet.

Zur Wahl des Kreistages des Landkreises Harz ist wahlberech-
tigt, wer am Wahltag
–  Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 

ist oder
–  die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäi-

schen Union besitzt,
–  das 16. Lebensjahr vollendet hat,
–  seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz im 

Landkreis Harz hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen ist.

In den Kreistag des Landkreises Harz kann gewählt werden, wer 
am Wahltag
–  Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 

ist oder
–  die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäi-

schen Union besitzt,
–  das 18. Lebensjahr vollendet hat und
–  seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz im 

Landkreis Harz hat.

Nicht wählbar ist, wer
–  vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,
–  infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 

zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat,
–  Staatsangehöriger anderer Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union ist, wenn ein derartiger Ausschluss oder Verlust 
nach den Rechtsvorschriften des Staates besteht, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt.

Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Gemäß § 15 KWG LSA gebe ich hiermit die Zahl und die Abgren-
zung der Wahlbereiche auf Grund der nach § 7 Abs. 2 KWG LSA 
vorzunehmenden Aufgliederung des Wahlgebietes des Land-
kreises Harz bekannt. 
Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages, Beschluss-
Nr. KT III/2907 des Landkreises Harz vom 06. September 2023 
wird das Wahlgebiet in folgende 12 Wahlbereiche eingeteilt:

Wahlbereich 1: Stadt Halberstadt Wahlbezirke 1 bis 9,
Wahlbereich 2: Stadt Halberstadt Wahlbezirke 10 bis 23,
Wahlbereich 3: Stadt Wernigerode Wahlbezirke 1 bis 10,
Wahlbereich 4:  Stadt Wernigerode Wahlbezirke 11 bis 20,
Wahlbereich 5: Welterbestadt Quedlinburg Wahlbezirke 1 bis 8,
Wahlbereich 6:  Welterbestadt Quedlinburg Wahlbezirke 9 bis 

13, Stadt Ballenstedt,
Wahlbereich  7: Stadt Blankenburg (Harz),
Wahlbereich  8:   Stadt Thale,
Wahlbereich  9:   Stadt Ilsenburg (Harz), Gemeinde Nordharz,
Wahlbereich 10: Stadt Osterwieck, Gemeinde Huy,
Wahlbereich 11:  Stadt Falkenstein/Harz, Verbandsgemeinde 

Vorharz,
Wahlbereich 12:  Stadt Oberharz am Brocken, Stadt Harzgerode.    

Zahl der Mitglieder des Kreistages                                                
Gemäß § 37 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) sind für den Kreistag des Land-
kreises Harz 60 Mitglieder zu wählen.

Aufforderung zur Einreichung der Kreiswahlvorschläge
Nach § 29 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) fordere ich hiermit zur Einreichung 

der Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistages des Landkreises 
Harz am 09. Juni 2024 auf. Ich bitte um eine frühzeitige Einrei-
chung der Wahlvorschläge. Diese sind unter der folgenden Ad-
resse:

Landkreis Harz
Die Kreiswahlleiterin

Friedrich-Ebert-Straße 42
38820 Halberstadt

einzureichen oder können persönlich bei oben genannter  
Adresse in der Geschäftsstelle der Kreiswahlleiterin (Haus I, Zi. 
227) abgegeben werden. Die Frist zur Einreichung der Wahlvor-
schläge endet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 2 KWG LSA am Dienstag,  
02. April 2024 um 18.00 Uhr (68. Tag vor der Wahl).

Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 
des Grundgesetzes, von Gruppen von Wahlberechtigten (Wäh-
lergruppen) und von Einzelpersonen (Einzelbewerbern) einge-
reicht werden. Die Einreichung soll nach dem Muster der Anla-
ge 5b der KWO LSA erfolgen.

Eine Partei oder Wählergruppe darf in jedem Wahlbereich nur 
einen Wahlvorschlag einreichen. Der Wahlvorschlag einer Partei 
oder Wählergruppe darf nach § 21 Abs. 4 KWG LSA höchstens  
8 Bewerber pro Wahlbereich enthalten.

Der Wahlvorschlag muss die in § 21 Absatz 6 KWG LSA bezeich-
neten Angaben über die Personalien eines jeden Bewerbers, 
den Namen der Partei oder das Kennwort der Wählergruppe 
und gegebenenfalls deren Kurzbezeichnung sowie das Wahl-
gebiet und den Wahlbereich enthalten. Die Namen der Bewer-
ber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Neben 
dem Namen der Partei sind außer deren Kurzbezeichnung kei-
ne Zusätze zulässig. Gleiches gilt für das Kennwort einer Wäh-
lergruppe.

Auf einem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und ein 
Stellvertreter benannt werden. Der Wahlvorschlag einer Partei 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes der Partei, darunter dem Vorsitzen-
den oder seinem Stellvertreter persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe ist 
von zwei Vertretungsberechtigten der Wählergruppe, der Wahl-
vorschlag eines Einzelbewerbers vom Einzelbewerber persön-
lich und handschriftlich zu unterzeichnen. Die Reihenfolge der 
Bewerber muss aus dem Wahlvorschlag ersichtlich sein. Die Be-
werber auf dem Wahlvorschlag einer Partei sind Mitglied die-
ser Partei oder können parteilos sein. Der Wahlvorschlag eines 
Einzelbewerbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen des 
Bewerbers enthalten. Gemäß § 30 Abs. 5 KWO LSA sind dem 
Wahlvorschlag beizufügen: 
a)  die Erklärung eines jeden Bewerbers, dass er seiner Auf-

stellung zustimmt und für keinen anderen Wahlvorschlag 
der jeweiligen Wahl seine Zustimmung zur Bestimmung als 
Bewerber gegeben hat (Anlage 8 a zur KWO LSA). Staatsan-
gehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union haben gegenüber der Gemeinde ferner eine Versiche-
rung abzugeben, dass sie nach den Rechtsvorschriften des 
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge Richterspruchs 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter verloren haben, 

b)  für jeden Bewerber eine Bescheinigung über die Wählbar-
keit (Anlage 9a KWO LSA),

c)  eine Erklärung eines jeden Bewerbers, der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat nach § 41 KVG 
LSA begründen würde, ob er im Falle des Wahlerfolges aus 
dem Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das 
Mandat verzichten will (Anlage 9c zur KWO LSA), 
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d)  eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der 
Bewerber und ihrer Reihenfolge nach § 24 KWG LSA (Anlage 
10 a zur KWO LSA),

e)  für jeden Bewerber, der der Partei angehört, eine Bescheini-
gung des für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans über 
seine Parteimitgliedschaft,

f )  für jeden Bewerber, der der Partei nicht angehört, eine von 
ihm unterzeichnete Erklärung, dass er parteilos ist,

g)  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner  
(§ 30 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KWO LSA), sofern Unterstützungsun-
terschriften beizubringen sind (Anlage 6 oder 7 zur KWO LSA).

Die Unterlagen nach den Buchstaben e und f entfallen bei 
Wahlvorschlägen von Wählergruppen, die Unterlagen nach den 
Buchstaben d bis f entfallen bei Einzelwahlvorschlägen.

Zu Inhalt und Form der Wahlvorschläge wird im Übrigen auf § 
21 ff. KWG LSA und § 30 ff. KWO LSA verwiesen. Alle Anlagen 
oder Erklärungen müssen als Originale vorliegen. Die für die 
Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen Vordrucke sind 
bei der Kreiswahlleiterin erhältlich. Laut § 21 Abs. 3 Satz 2 KWG 
LSA gilt ein Wahlvorschlag nur für die Wahl in einem Wahlbe-
reich.

Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge
Der Wahlvorschlag muss gem. § 21 Abs. 9 S. 4 KWG LSA von min-
destens ein von Hundert der zur letzten allgemeinen Neuwahl 
der Vertretung Wahlberechtigten, jedoch nicht von mehr als 100 
Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Hierfür sind amtliche Formblätter zu verwenden, die 
auf Anforderung von der Kreiswahlleiterin kostenfrei geliefert 
werden. Berücksichtigung finden nur solche Unterstützungser-
klärungen, die zwischen dem Zeitpunkt der Bekanntmachung 
der Wahl und dem Ende der Einreichungsfrist abgegeben wor-
den sind. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, 
so sind seine Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die nach der 
ersten Bescheinigung des Wahlrechts eingehen, ungültig. 
Von der Pflicht zur Beibringung der Unterstützungsunterschrif-
ten Wahlberechtigter sind durch Erfüllung der Voraussetzungen  
des § 21 Absatz 10 Satz 1 Nrn. 1 b und c KWG LSA nachfolgende 
Parteien für die Wahl zum Kreistag befreit (siehe Bekanntma-
chung der Landeswahlleiterin vom 8. November 2023, Ministe-
rialblatt LSA Nr. 40/2023 S. 425 vom 13. November 2023):
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Alternative für Deutschland (AfD)
DIE LINKE (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Freie Demokratische Partei (FDP)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Zusätzlich erfüllen folgende Parteien und Wählergruppen die 
Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 KWG 
LSA und sind somit ebenfalls von der Beibringung der Unter-
schriften Wahlberechtiger befreit, da sie am Tage der Bestim-
mung des Wahltages aufgrund eines eigenen Wahlvorschlages 
im Kreistag des Landkreises Harz durch mindestens ein Mitglied 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind:
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Wählervereinigung Bürger unseres Kreises 
ohne Parteibuch e.V. (BUKO e.V.)

Wahlanzeige
Die Parteien, die sich gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 KWG LSA weder 
an der letzten Wahl zum Landtag noch an der letzten Wahl 
zum Deutschen Bundestag in Sachsen-Anhalt mit einem zure-

chenbaren Wahlvorschlag beteiligt haben, können als solche 
nur dann  Wahlvorschläge einreichen, wenn sie bis spätestens 
am 97. Tag vor der Wahl, Montag, 4. März 2024, 18.00 Uhr, ihre 
Beteiligung an der Wahl der Landeswahlleiterin (Halberstädter 
Straße 2 / Am „Platz des 17. Juni“, 39112 Magdeburg) angezeigt 
haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft 
festgestellt hat.

Wahlrecht für Staatsangehörige
Gemäß § 29 Abs. 2a KWO LSA weise ich darauf hin, dass Staats-
angehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahl-
berechtigt und wählbar sind. Ferner weise ich darauf hin, dass 
sie nicht wählbar sind, wenn sie nach den deutschen oder den 
Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge 
Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren haben.

Die zur Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen amtli-
chen Formblätter sind kostenfrei zu den Öffnungszeiten oder 
nach Terminvereinbarung in der Geschäftsstelle der Kreis-wahl-
leiterin des Landkreises Harz Friedrich-Ebert-Straße 42, 38820 
Halberstadt (Zi. 227) oder auf der Internetseite des Landkreises 
Harz unter dem Link www.kreis-hz.de//kreistagswahl-2024.html 
erhältlich.

Halberstadt, 01.12.2023

Schäffer
Kreiswahlleiterin

Amtliche Wahlbekanntmachung 
Zusammensetzung des Kreiswahlausschusses

Gemäß § 4 Absatz 4 der Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) gebe ich hiermit die Zusammen-
setzung des Kreiswahlausschusses zur Wahl des Kreistages des 
Landkreises Harz am 09. Juni 2024 bekannt:

Vorsitzende stellvertretende Vorsitzende
Kreiswahlleiterin 
Heike Schäffer
Friedrich-Ebert-Straße 42
38820 Halberstadt

stellv. Kreiswahlleiterin 
Susann Arnhold-Wind
Friedrich-Ebert-Straße 42
38820 Halberstadt

Beisitzer/in stellvertretende/r Beisitzer/in
Katrin Wenske 
38889 Blankenburg (Harz)

Rita Södel 
38889 Blankenburg (Harz)

Ulrich Hecht 
38820 Halberstadt 

Ilona Hecht  
38820 Halberstadt 

Rainer Zühlke
38889 Blankenburg (Harz)

Katja Poost 
06485 Quedlinburg 

Melanie Mattern 
38855 Wernigerode 

Christa Grimme
38889 Blankenburg (Harz)

Peter Osten 
38855 Wernigerode 

Peter Lehmann
38855 Wernigerode

Alexandra Kress
38855 Wernigerode 

Eberhard Schreiber 
06484 Quedlinburg 

Halberstadt, 01.12.2023

Schäffer
Kreiswahlleiterin



Neues Ambulantes Operatives Zentrum in Wernigerode
Wernigerode/Quedlinburg. Ein Ambulantes Operatives Zent-
rum ist am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben in Werni-
gerode eröffnet worden. Dieses interdisziplinär arbeitende Zen-
trum wird von Dr. Michael König als Ärztlichem Leiter geführt. 
Der Wernigeröder Mediziner ist ein erfahrener Allgemein- und 
Viszeralchirurg, bis Oktober 2023 leitete er die Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie in Halberstadt als Chefarzt.
Sowohl in Wernigerode als auch in Quedlinburg gibt es eine 
stationäre Allgemein-, und viszeralchirurgische Versorgung. In 
Quedlinburg werden die umfassenden Allgemein- und Visze-
ralchirurgischen Behandlungen konzentriert, beispielsweise 
die planbaren Operationen von Patienten mit Darmkrebs und 
Bauchspeicheldrüsenkrebs. 
Im Ambulanten Zentrum gibt es Behandlungen sowohl in der 
ambulanten als auch in der kurz-stationären Chirurgie. Das 

Wernigeröder OP-Team wird 
durch Dr. Uwe Grahmann ver-
stärkt. Der erfahrene Chirurg 
weist eine hohe operative 
Expertise auf, zuvor hatte der 
Wernigeröder langjährig auch 
chefärztliche Verantwortung 
inne. „In Wernigerode gibt es 
unverändert eine stationäre 
Versorgung der allgemein- 
und viszeralchirurgischen 
Patientinnen und Patienten“, 
erklärt Dr. Michael König. Das 
bedeute, Patienten mit Er-
krankungen wie beispielswei-
se Gallensteinleiden, Blind-
darmentzündungen, Darmverschlüssen, Organperforationen, 
Narbenbrüchen werden in Wernigerode weiter medizinisch 
versorgt. 
In offenen oder minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen 
werden beispielsweise Brüche der Bauchwand und der Leiste, 
proktologische Operationen sowie Abszesse und Weichteilneu-
bildungen und -tumore behandelt. „Wir als Ambulantes Chirur-
gisches Zentrum leisten zudem auch künftig die Notfallbehand-
lung in Wernigerode“, betont der Ärztliche Leiter.

8. Blankenburger Schloßtagung: Lebhafte Diskussion

Blankenburg. Die Blankenburger Schloßtagung, ausgerichtet 
von der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik am Harzklinikum, hat erneut einen geeigneten Rahmen 
zur Begegnung und kollegialem Austausch geboten. An die 60 
Interessierte – wie stets sowohl aus dem stationären als auch 
ambulanten Bereich – hat die bereits 8. Fortbildung dieser Art 
ins Schlosshotel gelockt. Interventionsmöglichkeiten in schwie-
rigen Behandlungssituationen bei unterschiedlichen psychi-
schen Störungen waren das Thema, dargeboten in einem Mix 
aus versorgungsrelevanten Inhalten und einem wissenschaftli-
chen Beitrag, berichtet Chefarzt Dr. Christian Algermissen.
Dazu hatte der Gastgeber mit Professorin Tanja Lincoln die Leite-
rin des Arbeitsbereiches Klinische Psychologie und Psychothera-
pie an der Universität Hamburg in den Harz eingeladen. Sie hat 
über affektive Mechanismen der Wahnentstehung und daraus 
folgende therapeutische Implikationen, über den Zusammen-
hang von Emotionen und Wahnentstehung referiert. Die Ham-
burgerin gilt als wissenschaftlich ausgewiesene Expertin für die 
Psychotherapie schizophrener Psychosen.
Zum Tagungsprogramm zählten zudem die Vorträge von Peter 
Hesse zur ‘Stationären Therapie von Trauma-Folgestörungen‘ 
und von Dr. Christian Algermissen, er stellte die neue ‘Nationale 
Leitlinie zur Behandlung von Depressionen‘ vor.

Diese 8. Schlosstagung gilt als gelungene Veranstaltung, auch 
weil es über die bloße Begegnung von Kolleginnen und Kolle-
gen hinaus eine engagierte Beteiligung gegeben hat. Chefarzt 
Dr. Christian Algermissen: „Erfreulich ist, dass es eine lebhafte, 
teils sogar kontroverse Diskussion gab; beispielsweise zur An-
wendung von Esketamin in der Depressionsbehandlung.“ Sein 
Fazit lautet: Alles in allem eine gelungene Tagung.

Dr. Michael König

Professorin Tanja Lincoln, Universität Hamburg, Chefarzt Dr. Chris-
tian Algermissen. Fotos (3): Tom Koch / Harzklinikum

Dr. Michael König (Mitte) während einer 3-D-Operation eines 
Leistenbruchs, minimalinvasiv ausgeführt
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KONTAKT
Interdisziplinäres Ambulantes Operatives Zentrum 
38855 Wernigerode | Ilsenburger Straße 15 
Telefon: 03943 61- 4286 
Mail: waopz@harzklinikum.com



Gründer der Monate November/Dezember 
Team PHYSIO Korn – Nicole Korn 

Quedlinburg. Die Innovations- und Gründerzentrum im Land-
kreis Harz GmbH ist zentraler Ansprechpartner für alle Grün-
dungsinteressierten im Landkreis Harz. Zwei zertifizierte Grün-
dungsbegleiter beraten die rund 250 bis 300 Gründungswilligen 
an den Standorten Wernigerode, Quedlinburg und Halberstadt. 
Mit Rat und Tat werden durchschnittlich 80 bis 90 Gründer in 
ihre Selbstständigkeit begleitet.

„Tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes, damit deine Seele 
Lust hat, darin zu wohnen“ – wusste schon Teresa von Avila. Das 
Team PHYSIO Korn widmet sich in der am 1. September 2023 
gegründeten Praxis für Physiotherapie dieser wichtigen Aufga-
be am Menschen. Ihre Patienten empfängt Nicole Korn seit Sep-
tember in modernen und hellen Räumen in der Bahnhofstraße 
der Weltkulturerbe-Stadt Quedlinburg. 
Ihre Ausbildung schloss Nicole Korn bereits im Jahr 2011 als 
staatlich anerkannte Physiotherapeutin ab. In den vergangenen 
zwölf Jahren war sie am Harzklinikum in Quedlinburg beschäf-
tigt. Lag der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zu Beginn im ambulan-
ten Bereich physiotherapeutischer Anwendungen, so widmete 
sie sich seit 2018 vornehmlich den Patienten, die stationär im 
Harzklinikum behandelt wurden und zuletzt den schwer Er-
krankten der Intensivstation des Klinikums. 
Der Wunsch, freier und selbstbestimmter mit den Patienten ar-
beiten zu können, nimmt für Nicole Korn nach einem intensiven 
Gespräch mit einem guten Freund Anfang 2023 Form an. Men-
schen mit Anwendungen wie Manueller Therapie oder Lymph-
drainage, gesundheitliche Erleichterungen verschaffen zu kön-

nen, macht der langjährigen Physiotherapeutin schon immer 
viel Freude. Die Sportphysiotherapie inklusive des Tapings ist 
einer ihrer Schwerpunkte. All dies in einer eigenen Praxis um-
zusetzen, wird für Nicole Korn ein erstrebenswertes Ziel. Hierfür 
sucht sie Unterstützung im Quedlinburger Büro der Innova-
tions- und Gründerzentrum im Landkreis Harz GmbH. 
Frank Klimaszewsky, Gründungsberater vor Ort, hilft Nicole 
Korn unter anderem bei der Beantragung eines KfW-Darlehens. 
Mit dieser Absicherung kann der erste verbindliche Schritt in 
die Selbständigkeit mit der Unterzeichnung des Mietvertrages 
für die optimal geeigneten Räume einer ehemaligen Zahnarzt-
praxis in Quedlinburg umgesetzt werden. Auch die gewünschte 
Ausstattung der Praxis für Physiotherapie wird über das Darle-
hen angeschafft. Es kann losgehen! 
Personelle Unterstützung erhält Nicole Korn durch ihre ehema-
lige Kollegin Andrea Bäse, die mit ihr gemeinsam vom Harzklini-

kum in die neue Praxis in der Bahnhofstraße wech-
selt. Nach einem gelungenen Start wird das 

Team durch eine weitere Physiotherapeutin 
verstärkt. Susanne Schaeper erweitert mit 
ihren Erfahrungen und Spezialisierungen 
die Anwendungsgebiete der Praxis. Das 
breite Spektrum des Teams PHYSIO Korn 
umfasst neben bekannten Anwendungen 

und Kassenleistungen wie Manueller The-
rapie oder Wärme-Therapie, auch alternative 

Privatleistungen, wie Raindrop-Behandlungen 
oder Kinesio Taping. 

Die Kombination aus klassischen und innovativen Therapieme-
thoden macht die Praxis für Physiotherapie Team PHYSIO Korn 
so interessant, dass sich am Eröffnungstag im September mehr 
als 120 Besucher „die Klinke in die Hand geben“. Das Team PHY-
SIO Korn erhält nicht nur an diesem Tag durchgehend positive 
Rückmeldungen, denn den Physiotherapeutinnen eilt der gute 
Ruf aus ihrer Tätigkeit im Harzklinikum voraus. Auch ehemalige 
Kollegen überbringen Nicole Korn und ihrem Team die besten 
Wünsche zur Praxiseröffnung, ein Beleg für die besondere Wert-
schätzung der Physiotherapeutin. 

Das Ziel des Teams PHYSIO Korn, „dem Körper der Menschen 
im Landkreis Harz Gutes zu tun“, und dieses mit fachlich hoher 
Kompetenz und menschlich ausgeprägter Sensibilität umzuset-
zen, ist eine wirkliche Bereicherung für den Gesundheitssektor 
in unserem Harzkreis

Landkreis/ Ort:  Harz / Quedlinburg 
Unternehmen:  Team Physio Korn 
Gründungstermin:  01.09.2023 
Unternehmensanschrift:  Team Physio Korn 
   Nicole Korn 
   Bahnhofstraße 1 
   06484 Quedlinburg 
Telefon: 03946 8105-610

100 % Information

Inhaberin Nicole Korn mit ihren Mitarbeiterinnen Susanne 
Schaeper und Andrea Bäse (v.l.).  Foto: Nicole Korn

Team PHYSIO Korn 
- Nicole Korn
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Mehr Geld für Bürgergeld-Empfänger ab 2024
Landkreis. Ab Januar 2024 steigen die Regelbedarfe beim Bür-
gergeld. Bürgergeld-Empfänger erhalten also monatlich mehr 
Geld. Die Anhebung ist bundesweit einheitlich per Gesetz gere-
gelt und wird jedes Jahr auf Grundlage der durchschnittlichen 
Preiserhöhungen und der Entwicklung der Nettolöhne angepasst. 
Ein alleinstehender Erwachsener erhält ab dem 01.01.2024 mo-
natlich 563 Euro Grundsicherung. 

Gesetzliche Regelbedarfsstufen
Ab 01.01.

2024
bisher

leistungsberechtigter Erwachsener 
(Alleinstehend / Alleinerziehend / 
mit minderjährigem Partner)

563 Euro 502 Euro

leistungsberechtigter Erwachsener 
(Ehepartner / Lebenspartner in  
Bedarfsgemeinschaft)

506 Euro 451 Euro

leistungsberechtigter Erwachsener 
(18–24 Jahre, im Haushalt der Eltern) 

451 Euro 402 Euro

leistungsberechtigter Jugendlicher 
(14–17 Jahre)

471 Euro 420 Euro

leistungsberechtigtes Kind 
(6–13 Jahre)

390 Euro 348 Euro

leistungsberechtigtes Kind 
(0–5 Jahre)

357 Euro 318 Euro

Auch vom Regelbedarf abhängige Mehrbedarfe, beispielsweise 
für Alleinerziehende, steigen entsprechend. Die umfangreiche 
Unterstützung aus dem Bildungspaket für Kinder aus gering 
verdienenden Familien bleibt bestehen. So wird etwa auch die 
Höhe des Schulbedarfes, der im Februar und August ausgezahlt 
wird, an die Einkommens- und Preisentwicklung angepasst. Im 
Februar steigt der Schulbedarf auf 65 Euro und im August auf 
130 Euro. 
Die Kosten für Unterkunft und Heizung werden zusätzlich zu 
den Regelbedarfen, entsprechend der tatsächlichen Aufwen-
dungen erbracht, soweit diese angemessen sind.

Die KoBa Harz wird diese Änderungen bereits bei der Auszah-
lung des Bürgergelds ab Januar 2024 berücksichtigen. 

Ein geänderter Bescheid mit der Neuberechnung wird jedem 
Leistungsberechtigten spätestens bis zum 31.03.2024 zuge-
sandt. Leistungsberechtigte, die diesen Bescheid aus nachvoll-
ziehbaren Gründen schon früher benötigen, können sich telefo-
nisch an ihren Hauptsachbearbeiter wenden.

Neben dem Bürgergeld wird für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene auch im Jahr 2024 monatlich ein Sofortzuschlag 
in Höhe von 20 Euro als Vorgriff auf die Kindergrundsicherung 
ausgezahlt. 

Jetzt für Gesundheitspreis „Gesund im Landkreis Harz“ bewerben
Landkreis. Seit 2023 engagiert sich der Landkreis Harz im Mo-
dellvorhaben „Gesund im Landkreis Harz” in Kooperation mit 
der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit 
Sachsen-Anhalt der Landesvereinigung für Gesundheit Sach-
sen-Anhalt e.V.  für mehr Gesundheit in der Region. Schon jetzt 
gibt es Projekte für Kinder und Jugendliche, Erwachsene sowie 
Senioren, um die Gesundheit aller zu erhalten und zu stärken.

Auf der ersten Gesundheitskonferenz in Halberstadt wurde jetzt 
der Gesundheitspreis „Gesund im Harz“ ausgelobt. Akteure aus 
dem Landkreis Harz können sich mit ihrem Angebot zum ge-
sunden Aufwachsen, Leben und Älterwerden bewerben. Für 
die drei Erstplatzierten steht Insgesamt ein Preisgeld von 3 500 
Euro zur Verfügung. Dieses wird von der Landesvereinigung für 
Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. im Rahmen des Projektes Ko-
ordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit zur Ver-
fügung gestellt. Mit der öffentlichen Verleihung des Gesund-
heitspreises wird ein Anreiz für die weitere Entwicklung und 
Umsetzung von Projekten geschaffen und zur Nachnutzung 
angeregt. 
Prämiert werden Aktionen, Projekte und Strategien im The-
menfeld Gesundheitsförderung und Prävention, die entweder 
bereits verstetigt sind oder sich gerade in der Umsetzung befin-
den. Diese können etwa aus den Bereichen Bewegung, Ernäh-
rung, Impfen, Zahngesundheit, Suchtprävention, psychische 
Gesundheit oder anderen gesundheitsförderlichen Zusammen-
hängen stammen. Ausgenommen sind Angebote der Regelver-
sorgung wie reine Gesundheitskurse oder klassische Fort- oder 
Weiterbildung.

Die Jury bewertet jedes Projekt einzeln, der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Die Gewinner werden schriftlich informiert und 
am 06.02.2024 in Halberstadt prämiert. 
 
Bis wann kann man sich mit Ideen bewerben? 
Die Bewerbungen sind bis zum 19.01.2024 (Datum des Post-
stempels) bei der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-
Anhalt e.V. per Post oder E-Mail einzureichen.

Was wird für die Preisvergabe bewertet? 
Eingereichten Projekte werden anhand der „Kriterien für gute 
Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung“ des 
Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit 
beurteilt. Die Projekte sollen innovativ, praktikabel, nachnutz-
bar und wirkungsvoll sein. 

KONTAKT
Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. 
Sabrina Lippe 
Schwiesaustraße 11  | 39124 Magdeburg 
E-Mail: kgc@lvg-lsa.de 
Telefon: 0391 2886-830 I Fax: 0391 2886-8366

Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung das unter ne-
benstehendem QR-Code bereit gestellte Bewer-
bungsformular und reichen es vollständig ausge-
füllt bei der LVG ein. 

100 % Information


